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Amtsblatt Nr. 5  vom  02.07.2013

                                   
Am Montag, den 15. Juli 2013 findet um 17:30 Uhr am Sitz des WAZV Bode-Wipper,
Am Schütz 2, 39418 Staßfurt die Sitzung der Verbandsversammlung 04/2013 statt.

Folgende Tagesordnung ist vorgesehen:

Öffentlicher Teil

  1.    Eröffnung und Begrüßung durch den Vorsitzenden der Verbandsversammlung
  2.    Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Beschlussfähigkeit
  3.    Feststellung der Tagesordnung
  4.    Mitteilungen und Anfragen

Nichtöffentlicher Teil

  5.    Diskussion und Beschluss zur Vorbereitung eines Vergleichs, Beschluss Nr. 09/2013
  6.     Mitteilungen und Anfragen

gez. Köpper
Vorsitzender der Verbandsversammlung
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